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Der Raumplanungsbericht nach Art. 47 Raumplanungsverordnung (RPV)  

Die Gesamtrevision wird im vorliegenden Raumplanungsbericht nach Art. 47 Raumplanungsverord-
nung (RPV) erläutert. Der Bericht ist ein wichtiger Bestandteil der Planung. Er hat die Aufgabe, die 
Nachvollziehbarkeit der Planung in allen Teilen, insbesondere gegenüber der Genehmigungsbehörde 

zu gewährleisten. 

 

Art. 47  RPV Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde  

1  Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde 
(Art. 26 Abs. 1 Raumplanungsgesetz, RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und 
Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 

Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 
RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere 
der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen. 

2  Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und 
welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reser-
ven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen. 
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1 Anlass und Gegenstand der Planung  

Die aktuell rechtsgültige Ortsplanung (OP) der Einwohnergemeinde 
Selzach wurde im Rahmen der letzten OP-Revision (OPR) erarbeitet und 

mit Regierungsratsbeschluss RRB Nr. 2345 vom 4. Dezember 2001 
genehmigt. Die heute rechtskräftige OP ist somit mehr als 25 Jahre alt. 

Gemäss § 10 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) hat die 

Gemeinde die OP in der Regel alle 10 Jahre zu überprüfen und anzu-

passen. Entsprechend hat die Gemeinde die OPR mit der Erarbeitung 
des räumlichen Leitbildes (rLB), welches an der Gemeindeversammlung 

vom 27. März 2017 genehmigt wurde, begonnen.  

Zudem ist am 1. März 2013 die teilrevidierte kantonale Bauverordnung 
(KBV) in Kraft getreten. Der Änderungsbedarf ergab sich einerseits aus 

der Umsetzung von vier vom Kantonsrat erheblich erklärten Aufträgen. 
Andererseits sollen die vereinheitlichten Definitionen der Interkantona-
len Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB, RRB 

Nr. 2012/1063 vom 29. Mai 2012) ins kantonale Recht übernommen 

werden. Nach § 70 Abs. 3 der revidierten KBV sind die Gemeinden nun 
aufgefordert, ihre Zonenpläne und -reglemente bis spätestens 2023 

dem neuen Recht anzupassen. Diese Frist konnte nicht eingehalten 
werden. 

Ebenfalls beinhaltet der revidierte kantonale Richtplan (RP) vom Bun-

desrat genehmigt im Oktober 2018) diverse Aufträge an die Gemein-
den, welche es im Rahmen der OPR zu beantworten gilt.  

Mit der OPR kommt die Gemeinde Selzach dem Gesetzesauftrag nach 

PBG und KBV sowie den Beschlüssen nach kantonalem Richtplan nach. 

Im Rahmen der OPR werden alle Nutzungspläne der Einwohnerge-
meinde Selzach sowie die dazugehörenden Vorschriften überprüft und, 

wo nötig, überarbeitet. Dies umfasst folgende Dokumente und Plan-
werke: 

- Bauzonenplan mit Lärmempfindlichkeitsstufen 

- Gesamtplan 

- Erschliessungspläne mit Baulinien und Strassenklassierung sowie 
Waldfeststellung 

- Zonenreglement 

- Gestaltungspläne mit Sonderbauvorschriften 

Neben diesen kommunalen Nutzungsplänen werden auch revidierte 

kantonale Baulinienpläne erarbeitet. 

Rechtskräftige  
Ortsplanung  

Auftrag zur  
Ortsplanungsr evision  

Planungsgegenstand  
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Aufgrund der noch nicht aktualisiert vorliegenden Naturgefahrenkarte 
(zurzeit in Erarbeitung) wird zurzeit, in Absprache mit dem kantonalen 
Amt für Umwelt (AfU), auf die öffentliche Auflage des grundeigentü-

merverbindlichen Naturgefahrenplans mit entsprechenden Zonenvor-
schriften verzichtet. Die öffentliche Auflage des Naturgefahrenplans 
erfolgt der Auflage der OPR nachgelagert und sobald vorliegend. 

Als Grundlage und ersten Arbeitsschritt der OPR hat die Einwohnerge-
meinde Selzach zusammen mit Ihrer Bevölkerung im Räumlichen Leit-

bild 2016 (rLB) die erwünschte räumliche Entwicklung für die nächsten 

15 bis 20 Jahre festgelegt. Mit diesem wichtigen Teilschritt einer um-
fassend verstandenen Ortsplanung legt das rLB somit auch den Grund-
stein für die vorliegende Gesamtrevision der Nutzungsplanung.  

Das rLB wurde im März 2017 von der Gemeindeversammlung verab-
schiedet und ist damit im Ortsplanungsprozess durch die Planungsbe-
hörde zu berücksichtigen. 

Neben dem rLB stützt sich die OPR auf verschiedene weitere Grundla-
gen (Inventare, Konzepte usw.). Diese konkretisieren dabei die Teilziele 

und Massnahmen aus dem rLB. 

Auch sind die zum Teil neuen bzw. revidierten, übergeordneten Pla-
nungsgrundlagen in der OPR zu berücksichtigen. Mit dem revidierten 
Raumplanungsgesetz (RPG), der Gesamtüberprüfung des kantonalen 

Richtplans (RP), der kantonalen Siedlungsstrategie, der teilrevidierten 
Gewässerschutzgesetzgebung (GSchG), dem kantonalen Planungsaus-
gleichsgesetz (PAG) sowie der Anpassung der kantonalen Bauverord-

nung (KBV) liegt aus planerischer Sicht eine neue Ausgangslage vor 
(nicht abschliessende Aufzählung). Die Umsetzung dieser übergeordne-
ten Grundlagen auf Gemeindeebene wurde bei den Arbeiten zur vor-

liegenden OPR berücksichtigt. 

Der Fokus der vorliegenden Ortsplanung liegt darin, unter Berücksichti-
gung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels und aufbau-

end auf den Zielen des rLB, gute räumliche und planerische Vorausset-
zungen für eine nachhaltige und wirtschaftlich gesunde Entwicklung 
der Gemeinde Selzach zu schaffen. Ein wichtiges Ziel ist auch die Erhö-

hung der Rechtssicherheit für Grundeigentümerinnen und Grundeigen-
tümer, Bauwillige und von Bauprojekten Betroffene.  

  

Räumliches Leitbild  

Weitere Grundlagen und  
Rahmenbedingungen  

Wesentliche Inhalte der  
Ortsplanungsrevision  
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bestehender heute flächenintensiver Betriebe muss unter Beachtung 
der Zielsetzungen gemäss RLB, aber auch unter Beachtung übergeord-
neten raumplanerischen Zielsetzungen erfolgen. Mit der Planungszone 

räumt sich der Gemeinderat die nötige Zeit ein, um sich vertieft mit der 
Frage der Entwicklung der Industriezone unter der Zielsetzung der 
Schaffung von Arbeitsplätzen und einer bodensparsamen und quali-

tätsvollen Entwicklung auseinanderzusetzen und daraus die notwendi-
gen planungsrechtlichen Massnahmen abzuleiten. 

Die öffentliche Auflage der Planungszone erfolgte vom 5. November 

2018 bis am 5. Dezember 2018. Es sind keine Einsprachen beim Ge-
meinderat eingegangen. Im Rahmen einer zweiten öffentlichen Aufla-
ge wurde die Gültigkeit um weitere zwei Jahre verlängert; gegen die 2. 

Auflage sind keine Einsprachen eingegangen. Die Planungszone lief im 
November 2023 aus. 

Der Gemeinderat hat am 12. Dezember 2019 entschieden, eine Pla-

nungszone entlang der Bettlacherstrasse (über die Grundstücke GB 
Selzach Nrn. 1997, 2001, 2948 und 4106) legen. 

Der rechtsgültige Zonenplan der Einwohnergemeinde Selzach (RRB Nr. 

2345 vom 4. Dezember 2001) weist im Orientierungsinhalt "mit RRB 
geschützte Gebäude" auf. Der Schutzstatus von Kulturobjekten und 
Gebäuden ist in der Nutzungsplanung von Selzach allerdings nicht 

konkreter geregelt. Diese "mit RRB geschützten Gebäude" sind jedoch 
im kantonalen Schutzverzeichnis erfasst und stehen damit unter kanto-
nalem Denkmalschutz. Dies mit Ausnahme von vier Gebäuden im 

Dorfzentrum entlang der Bettlacherstrasse, deren Schutzstatus mit 
Regierungsratsbeschluss RRB Nr. 1919 vom 27. April 1945 geregelt 
wurde. 

Im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision soll der Ortsbildschutz 
eine gewichtige Rolle einnehmen. In diesem Zusammenhang gilt das 
Dorfzentrum als eine der Schlüsselstellen. Zudem will die Einwohner-

gemeinde den Schutzstatus von Kulturobjekten und Gebäuden ge-
samtheitlich überprüfen und im Zonenreglement verankern. Auch die 
Ortsbildschutzzone soll überprüft und aktualisiert werden. Mit diesen 

Massnahmen soll auf kommunaler Ebene mehr Klarheit über den 
Schutzstatus von Kulturobjekten / Gebäuden geschaffen werden. Ent-
sprechende Festlegungen können damit aus dem RRB Nr. 1919 vom 

27. April 1945 entlassen werden. Mit der Planungszone soll sicherge-

stellt werden, dass kurzfristige baulichen Aktivitäten nicht im Konflikt 
mit diesen Planungsabsichten stehen. 

Die öffentliche Auflage der Planungszone erfolgte vom 6. Januar bis 
am 5. Februar 2020. Es ist eine Einsprache beim Gemeinderat einge-

Planungszone Bettlacherstrasse 
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Verabschiedung des rLB durch die Gemeindeversammlung im März 
2017 wurde dieses für den Ortsplanungsprozess sowie für die Pla-
nungsbehörde richtungsweisend und legt somit den Grundstein für die 

vorliegende Gesamtrevision der Planungsinstrumente. Im Rahmen der 
Gemeindeversammlung wurden diverse Anträge zur Anpassung ge-
stellt; zwei Anträge wurden angenommen und das rLB entsprechend 

angepasst (Streichung «Entwicklungsgebiete 3. Priorität», Leitbildplan 
Natur & Landschaft: Bezeichnung «kommunale Landschaftsschutzzo-
nen» ist in «mögliche Gebiete für kommunale Landschaftsschutzzo-

nen» zu ändern). 

2.5 Strategie der Siedlungsentwicklung nach innen  

Spätestens seit Inkrafttreten des revidierten RPG am 1. Mai 2014 haben 

Bund, Kanton und Gemeinde in verstärktem Umfang die Aufgabe, die 
Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken und für kompakte Sied-
lungen zu sorgen. Dabei ist eine angemessene Wohnqualität zu ge-

währleisten. Mittels geeigneter Massnahmen sollen die brachliegenden 
oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen besser genutzt und 

die Möglichkeiten für eine massvolle, der jeweiligen Situation ange-

passte Verdichtung ausgeschöpft werden. Mit der bundesrätlichen 
Genehmigung des revidierten kantonalen Richtplan (RP) wird die quali-
tätsvolle Siedlungsentwicklung nach innen entsprechend in den Vor-

dergrund gestellt.  

Spezifisch zur Innenentwicklung hält der RP entsprechend fest: 

- Die Gemeinden ermitteln in der Ortsplanung die Verdichtungspo-

tenziale in den bebauten Wohn-, Misch- und Zentrumszonen und 
weisen die Massnahmen dafür aus (S-1.1.16). 

- Die Gemeinden überprüfen die unbebauten Wohn-, Misch- und 

Zentrumszonen und ergreifen Massnahmen für eine dichte und 
qualitativ hochwertige Bebauung (S-1.1.17). 

- Die Gemeinden sorgen in den Arbeitszonen mit Zonenvorschriften 

für eine effiziente Nutzung des Baulands (mehrgeschossiges, dich-
tes Bauen, flächensparende Parkierung, Mehrfachnutzungen usw.) 
(S-1.1.18). 

- Das Amt für Raumplanung des Kantons unterstützt die Gemeinden 
bei der qualitätsvollen Siedlungsentwicklung nach innen (S-1.1.23). 

- Es gilt der Planungsgrundsatz, dass die Gemeinden ausgewählte 

Gebiete für die Siedlungsentwicklung nach innen bezeichnen. Da-
bei haben sie auf die gewachsenen Strukturen, deren Identität und 
Charakter zu achten (S-1.3.1). 





Gesamtrevision der Ortsplanung Selzach 23 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 004 

Aktualität gewonnen. Es gilt, die bestehenden Qualitäten, den Erho-
lungswert, den ökologischen Wert sowie die charakteristischen Land-
schaftsbilder nachhaltig zu erhalten bzw. aufzuwerten. Entsprechend 

wurde als wichtige Grundlage für die OPR das Naturinventar aus dem 
Jahr 1994 aktualisiert und überarbeitet (vgl. Beilage 16).  

2.7 Verkeh r: Konzept und Planungsgrundlage  

Aus dem Jahr 2014 liegt ein Verkehrskonzept mit Massnahmenplan 

vor, welches die Verkehrssituation in Selzach eingehend überprüft hat 
(Arbeitsgruppe «agfa», Untergruppe Verkehr gemeinsam mit WAM 

Planer und Ingenieure, 4. Dezember 2014). Die vorgeschlagenen Mas-
snahmen sind zum Teil bereits umgesetzt. Erkannte Schwachstellen / 
Konfliktstellen bzw. vorgeschlagene Massnahmen am Strassennetz, an 

Strassenzügen und an Knoten sind im Rahmen der OPR zu prüfen und 
gegebenenfalls anzugehen.  

Für den Ortsteil Altreu liegt seit November 2021 ein Entwurf eines 

Verkehrskonzepts vor (vgl. Beilage 17.3). Ergänzend wurde im Rahmen 
einer Diplomarbeit die Grundlage für ein Besucherlenkungskonzept 

Altreu erarbeitet (vgl. Beilag 19). Beide Dokumente sind im Rahmen 

der OPR zu berücksichtigen.  

Aufgrund der Empfehlungen aus der kantonalen Vorprüfung wurden 
aktuelle Fragestellungen zum Thema Verkehr konzeptionell aufgearbei-

tet und im Bericht als «Planungsgrundlage Verkehr» zusammengefasst 
(vgl. Beilage 17.1). Grundsätzlich wurden alle Verkehrsträger, also der 
motorisierte Individualverkehr MIV, der ÖV sowie der Fuss- und Velo-

verkehr einbezogen. Die Gesamtverkehrssicht wurde damit gewahrt. 
Die bearbeiteten Themenfelder richteten sich pragmatisch nach den 

gemeinsam definierten Fragestellungen. Die Planungsgrundlage Ver-

kehr stellt somit kein klassisches Gesamtverkehrskonzept dar. Im Fokus 
stand die Festlegung von Stossrichtungen für zweckmässige Massnah-
men. Aufgrund der zu bearbeitenden Fragestellungen im Bereich Ver-

kehr und der entsprechenden Entscheide der Planungsbehörde wurde 
die übergeordnete Verkehrsstrategie der Gemeinde als Synthese herge-
leitet. Die Planungsgrundlage lieferte eine massgebende Grundlage für 

die vorliegende OPR. 

2.8 Weitere k ommunale Planungsgrundlagen  

Die OPR stützt sich auf verschiedene Inventare und Konzepte sowie 

weitere Grundlagen ab. Neu erarbeitet bzw. aktualisiert wurden u.a. 
insbesondere: 

Neue bzw. aktualisierte  
Grundlagen  
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3 Übergeordnete Rahmenbedin gungen 
und Vorgaben  

Es gibt zahlreiche weitere Grundlagen und Vorgaben, welche den 
Rahmen für die Ortsplanungsrevision Selzach vorgeben: auf regionaler, 

kantonaler und nationaler Ebene. Diese sind in die Arbeiten eingeflos-
sen und wurden in die Interessenabwägung einbezogen und gegebe-
nenfalls berücksichtigt. Eine Zusammenstellung bzw. Hinweise auf die 

wesentlichsten Inhalte sich nachfolgend aufgeführt: 

3.1 Raumplanungsgesetz  

Seit Inkrafttreten des revidierten Bundesgesetzes über die Raumpla-

nung (RPG) am 1. Mai 2014 haben Bund, Kanton und Gemeinde in 
verstärktem Umfang die Aufgabe, die Siedlungsentwicklung nach in-
nen zu lenken und für kompakte Siedlungen zu sorgen. Dabei ist eine 

angemessene Wohnqualität zu gewährleisten. Mittels geeigneter Mas-
snahmen sollen die brachliegenden oder ungenügend genutzten Flä-

chen in Bauzonen besser genutzt und die Möglichkeiten für eine mass-

volle, der jeweiligen Situation angepasste Verdichtung ausgeschöpft 
werden. Weiter sind der Landwirtschaft genügende Flächen geeigne-
ten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen zu erhalten. 

Bezüglich der Beurteilung der Bauzonengrösse steht insbesondere Art. 
15 Abs. 4 RPG im Vordergrund. Demnach kann Land neu einer Bauzo-
ne zugewiesen werden, wenn 

- es sich für die Überbauung eignet; 

- es auch im Fall einer konsequenten Mobilisierung der inneren Nut-

zungsreserven in den bestehenden Bauzonen voraussichtlich in-

nerhalb von 15 Jahren benötigt, erschlossen und überbaut wird; 

- Kulturland damit nicht zerstückelt wird; 

- seine Verfügbarkeit rechtlich sichergestellt ist; 

- damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden. 

Gemäss Art. 47 RPV erstattet die Behörde (vorliegend der Gemeinderat 
der Einwohnergemeinde Selzach), welche die Nutzungspläne erlässt, 

der kantonalen Genehmigungsbörde Bericht darüber, wie die Nut-
zungsplanung 

- die Ziele und Grundsätze der Raumplanung, 

- die Anregungen aus der Bevölkerung,  

- die Sachpläne und Konzepte des Bundes sowie  

Beurteilung der  
Bauzonengrösse  

Raumplanungsbericht  
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bot. Bestehende Bauten können angemessen erweitert werden (S-
1.3.1).  

- Ortsbilder von regionaler Bedeutung Dorf, Altreu, Haag: 

Kanton und Gemeinden nehmen ihre Verantwortung für den 
Ortsbildschutz wahr. Sie berücksichtigen bei den raumwirksamen 
Tätigkeiten insbesondere das ISOS (S-2.1.1). 

Die Gemeinden prüfen bei der Ortsplanung, ob die Massnahmen 

zur Erhaltung des Ortsbildes genügen. Sie passen bei Bedarf ihre 
Nutzungspläne und Zonenreglemente im ordentlichen Verfahren 

den neuen und veränderten Verhältnissen an. Sie berücksichtigen 
dabei, dass in der Regel eine angemessene Entwicklung in zeitge-
mässer Architektur von hoher Qualität möglich sein soll (S-2.1.3). 

Die Gemeinden sind dafür besorgt, dass Baugesuche, welche kan-
tonal geschützte Objekte oder Ortsbilder betreffen, der zuständi-
gen kantonalen Fachstelle unterbreitet werden. Sie regeln in ihren 

Zonenreglementen, welche Baugesuche ebenfalls dem Kanton zu 
unterbreiten sind (S-2.1.4). 

- Kantonale Naturreservate Wandflue-Stallflue-Hasenmatt, Bettlach-

stock, Eichacker-Wannengraben, Aareinsel mit Lagune, Lochbach-
schlucht, Grosse Aareinsel «Inseli», Widizopf: 

Die Gemeinden übertragen die kantonalen Naturreservate und 

Geotope von kantonaler und nationaler Bedeutung als orientieren-
den Planinhalt in ihre Nutzungspläne (L-2.4.7). 

- BLN-Gebiet Weissenstein: 

Kanton und Gemeinden nehmen ihre Verantwortung für die Erhal-

tung und Entwicklung der Landschaften und Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung (BLN-Gebiete) wahr. Sie berücksichtigen in 

der Interessenabwägung bei Planungen und bei raumwirksamen 
Vorhaben die Schutz- und Entwicklungsziele (L-2.6.1). 

Die Gemeinden übernehmen die Abgrenzungen der BLN-Gebiete 

in ihren Nutzungsplänen als orientierenden Planinhalt (L-2.6.3). 

Die Gemeinden scheiden in ihren Nutzungsplänen Landschafts-
schutzzonen für jene BLN-Gebietsteile aus, die aufgrund der 

Schutz- und Entwicklungsziele vollständig von Bauten und Anlagen 
freizuhalten sind (L-2.6.4).  

- Kantonale Vorranggebiete Natur und Landschaft Burgmatt-

Allmend-Büelen-Erlimoos-Wannenrain, Bellacherweiher-Länghölzli 
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Mit der zukünftigen 5. Generation der Agglomerationsprogramme 
wird Selzach neu Teil des Perimeters der Agglomeration Solothurn. 

 

 
Abbildung 2 Übersicht Velokorridor Solothurn - Grenchen 

3.5 Digitale Zonenpläne  

Das kantonale Geoinformationsgesetz (GeoIG) regelt den elektroni-

schen Austausch und die Darstellung von Plänen und Planungsgrund-

lagen zwischen den Gemeinden und dem Kanton. Die Nutzungszo-
nendaten aller Solothurner Gemeinden sind mit einem vom Kanton 
vorgegebenen Datenmodell einheitlich zu erfassen. Dieses Datenmodell 

wurde am 5. Dezember 2016 vom Regierungsrat beschlossen (RRB Nr. 
2016/2147). Spätestens bis Ende 2023 sind die Pläne (rechtsgültiger 
Zustand) in digitaler Form einzureichen.  

Die Gemeinde Selzach ist diesem Gesetzesauftrag bereits vorgängig zur 
OPR nachgekommen; die Nutzungszonendaten der heute rechtsgülti-

gen Ortsplanung liegen bereits im kantonalen Datenmodell vor. Die 

Publikation auf dem kantonalen WebGIS ist erfolgt; diese werden nach 
Rechtskraft der laufenden OPR auf die neue OP aktualisiert. 

3.6 Planungsausgleichsgesetz  

Der Kantonsrat hat am 31. Januar 2018 das Planungsausgleichs-Gesetz 
(PAG) beschlossen. Das PAG ist seit dem 1. Juli 2018 in Kraft und re-
gelt den Ausgleich von planungsbedingten Mehrwerten bei Einzonun-

gen und Umzonungen.  

Für die anstehende Ortsplanung ist das PAG anzuwenden. Die Ge-
meinde Selzach hat, vorgängig zur öffentlichen Auflage der OPR, ein 

kommunales Reglement zum Planungsausgleich (PAR) erlassen. Dieses 
wurde am 1. Juli 2024 durch die Gemeindeversammlung Selzach be-
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schlossen und ist somit für die OPR massgebend. Die Genehmigung 
des PAR durch das Bau- und Justizdepartement erfolgt am 17. Sep-
tember 2024. 

 
Das PAR Selzach umfasst folgende, für die OPR wesentliche Bestim-

mungen: 

 
 

Betreffend die Entstehung der Forderung und Fälligkeit ist das PAG 
massgebend: 

  

PAR Selzach 

PAG Kt. Solothurn  
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soll die Entwicklung hauptsächlich innerhalb der bestehenden 
Bauzone stattfinden. 

- Fokussieren der OPR auf ortsbauliche und freiräumliche / land-

schaftliche Qualitäten. Wahren sowie Fördern der hohen architek-
tonischen Qualitäten der bestehenden Ortsteile Altreu, Moos, 
Chänelmoos und Haag, wie auch des Dorfs sowie der für die Sied-

lungsqualität wertvollen Grünräume. Schaffen von Instrumenten 
für die Qualitätssicherung im gesamten Gemeindegebiet. 

- Dimensionieren der Bauzone auf eine Bevölkerungszahl von rund 

3'750 bis 3'900 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 2035 
unter Berücksichtigung verträglicher und qualitätsvoller Massnah-
men zur Verdichtung bzw. Nachverdichtung. 

- Wahren und Fördern der bestehenden Qualitäten von Landschaft 
und Natur sowie des Landschaftsbildes der Gebiete und Bereiche 
ausserhalb der Bauzonen. 

- Anpassen der Zonen- und Bauvorschriften auf das neue Recht 
(KBV, teilrevidiert aufgrund der Vorgaben der interkantonalen Ver-

einbarung zur Harmonisierung der Baubegriffe und Messweisen zu 

harmonisieren). 

4.2 Umfang , Perimeter und Planungshorizont  

Im Rahmen der laufenden OPR werden sämtliche Nutzungspläne über 

das gesamte Gemeindegebiet (Bauzonenplan, Erschliessungspläne, 
Gesamtplan sowie die Zonenvorschriften) öffentlich aufgelegt, auch 
wenn die Inhalte keine Änderung erfahren haben. Dies ermöglicht es 

allen Grundeigentümern* innen zu überprüfen, ob die ausgewiesenen 

Planinhalte vergangener OPR korrekt wiedergegeben wurden und ob 
die Zweckmässigkeit nach wie vorgegeben ist. Dies ist insbesondere 

auch von grosser Wichtigkeit, da die bestehenden CAD-Pläne neu in 
ein GIS (Geografisches Informationssystem) überführt bzw. digitalisiert 
wurden. 

Der zeitliche Planungshorizont umfasst die nächsten 15 Jahre. Da mit 
der regierungsrätlichen Genehmigung der OP frühestens Ende 2023 zu 
rechnen ist, wurde die Revision auf das Jahr 2038 als massgebender 

Horizont ausgerichtet. 

 
Als Planungshorizont für die vorliegende OPR wird das Jahr 2038 fest-
gelegt. 
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4.3 Verfahren und Planbeständigkeit  

Die vorliegende OPR beinhaltet die Überprüfung und Anpassung bzw. 
Erarbeitung der folgenden grundeigentümerverbindlichen Nutzungs-

pläne und Reglemente der Einwohnergemeinde Selzach: 

- Bauzonenplan mit Lärm-Empfindlichkeitsstufen (bestehend) 

- Gesamtplan (bestehend) 

- Erschliessungspläne mit Strassenklassierung und Baulinien (beste-

hend) sowie Waldfeststellung (neu) 

- Zonenreglement (bestehend) 

- Baureglement (bestehend) 

- Naturgefahrenplan (neu) 

Das massgebliche Verfahren ist das Nutzungsplanverfahren gemäss §§ 

15-21 PBG. Dabei treten die Nutzungspläne und das Zonenreglement 
nach der kantonalen Vorprüfung, der Bevölkerungsmitwirkung und der 
öffentlichen Auflage mit der Publikation des Genehmigungsbeschlusses 

(RRB) im Amtsblatt in Kraft.  

Das Baureglement wird im Nachgang zur OPR durch die Gemeindever-
sammlung beschlossen und durch den Regierungsrat genehmigt; das 

Baureglement kennt somit keine öffentliche Mitwirkung und keine 
öffentliche Auflage.  

Aufgrund der noch nicht aktualisiert vorliegenden Naturgefahrenkarte 

(zurzeit in Erarbeitung) wird zurzeit, in Absprache mit dem kantonalen 
Amt für Umwelt (AfU), auf die öffentliche Auflage des grundeigentü-
merverbindlichen Naturgefahrenplans mit entsprechenden Zonenvor-

schriften verzichtet. Die öffentliche Auflage des Naturgefahrenplans 

erfolgt der Auflage der OPR nachgelagert und sobald vorliegend (eben-
falls gemäss §§ 15-21 PBG). 

Die Nutzungspläne sind nach § 10 PBG in der Regel alle 10 Jahre zu 
überprüfen und nötigenfalls anzupassen. Die Planbeständigkeit der 
heute rechtskräftigen Ortsplanung der Einwohnergemeinde Selzach ist 

erfüllt (RRB 2001/2345). 

  

Nutzungspläne und  
Reglemente  

Massgebendes Verfahren  

Baureglement 

Naturgefahrenplan 

Planbeständigkeit  
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Teil B INHALTLICHE 
PLANUNGSGRUNDLAGEN 
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Die hohe Qualität der bestehenden Ortsteile Altreu, Moos, Chänel-
moos und Haag mit ihren attraktiven Bauernhäusern ist zu erhalten. 
Dazu wird die Nutzung des Gestaltungsplans (Gestaltungsplanpflicht), 

insbesondere für grössere, zentrale Wohnüberbauungen und in der 
Industriezone geprüft. Auch tragen wir dazu bei, dass die bestehenden 
ökologisch und gestalterisch wertvollen Grünräume (inkl. Feldgehölze 

und Hecken) innerhalb des Siedlungsgebietes gepflegt und erhalten 
bleiben.  

Entlang der Dorfstrasse haben sich Neubauten an der vorhandenen 

Geometrie (Stellung, Lage und Volumen) zu orientieren.   

Wir sind bestrebt, das heutige Siedlungsgebiet (Bauzone und Reserve-
zone), dem Leitbildplan «Siedlungsgebiet» entsprechend, langfristig 

gegen innen zu verdichten (Innenentwicklung vor Aussenentwicklung). 

Das Dorf Selzach soll auch weiterhin als eigenständiges Dorf wahrge-
nommen werden. Dazu sind in erster Linie die bestehenden östlichen 

und westlichen Grüngürtel zu erhalten und attraktiv zu gestalten.  

Wir unterstützen den Erhalt der diversen Betriebszweige in der Ge-

meinde. Daher tragen wir zum Erhalt der ansässigen Gewerbe- und 

Industriebetriebe in Selzach bei und schaffen günstige Voraussetzun-
gen für deren Weiterentwicklung. Betriebserweiterungen und Neuan-
siedlungen von Gewerbe- und Industriebetrieben sind künftig auf das 

Gebiet angrenzend an die Bahnlinie zu konzentrieren.  

Wir wollen der Bevölkerung von Selzach jederzeit eine gute Infrastruk-
tur bieten und deren Erhalt sowie Erneuerung langfristig gewährleis-

ten. Technische Innovationen sind zu prüfen und nach Möglichkeit 
umzusetzen.  

Wir setzen uns für Verkehrsmassnahmen ein, welche die Lebensqualität 

und Verkehrssicherheit berücksichtigen, bestmöglich beibehalten bzw. 
bei Bedarf gezielt erhöhen und insbesondere die Wohnquartiere vor 
Immissionen (Lärm, Luft) schützen. 

Dabei sind die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde und Entwick-
lungen im Bereich Verkehr und Sicherheit zu berücksichtigen. 

Die Gemeinde Selzach ist ausreichend durch den öffentlichen Verkehr 

erschlossen. Massnahmen zur Erhöhung der öV-Güte sind hinsichtlich 
der Fahrfrequenz zu fördern.  

Das öV-Angebot ist soweit möglich auf den Schülertransport auszurich-

ten.  

 

LEITSATZ  
Siedlungsqualität 

LEITSATZ 
Langfristige  
Siedlungsbegrenzungen 

LEITSATZ 
Gewerbe und Industrie 

LEITSATZ  
Infrastruktur 

LEITSATZ  
Motorisierter  
Individualverkehr (MIV) 

LEITSATZ  
öffentlicher Verkehr (öV) 
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Der Wald, die Hecken und erhaltenswerte Bäume erfüllen eine wichti-
ge Funktion als Produktions-, Erholungs- und Lebensraum. Zur Vermei-
dung von Nutzungskonflikten setzen wir auf die Sensibilisierung der 

Einwohnerinnen und Einwohner von Selzach bzw. der Region.  

Die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Bellach, Bettlach und 
Lommiswil funktioniert heute gut. Wir sind daher bestrebt, auch wei-

terhin mit den umliegenden Gemeinden zusammen zu arbeiten. Dabei 
sollen übergeordnete Interessen (v. a. im Bereich Verkehr, Siedlungs-

entwicklung, Sozialarbeit) aufeinander abgestimmt und Synergien effi-

zienter genutzt werden. 

Wir schätzen zudem die Zusammenarbeit mit der Bürger- und den 
Kirchgemeinden und setzen auf die Weiterführung der guten Bezie-

hungen. 

5.2 Konzept Siedlungsentwicklung nach innen  

Als Grundlage für die Umsetzung einer «Siedlungsentwicklung nach 

innen» wurde durch ssm architekten, Solothurn ein Siedlungsentwick-

lungskonzept, aufbauend auf einer vertieften Quartieranalyse erarbei-
tet (vgl. Beilage 14.1). Diese bildet neben einer ausführlichen (qualitati-

ven) Analyse insbesondere auch Verdichtungspotenziale sowie Empfeh-
lungen für die OPR ab. Ergänzend finden sich weitere (quantitative) 
Analysen in den Beilagen 14.3: Personendichte und Potenziale und in 

der Beilage 14.4: Bebauungsdichte und Ausbaugrad.  

Nachfolgend sind die wichtigsten Inhalte kurz zusammengefasst. 

Die haushälterische Bodennutzung und verbunden mit ihr die Sied-

lungs-entwicklung nach innen ist ein zentrales Anliegen der Raumpla-

nung. Bei der konkreten Umsetzung wird dabei die Komplexität dieser 
Aufgabenstellung sichtbar; insbesondere stellt sich die Frage betreffend 

Siedlungs- und Wohnqualität, der Ästhetik oder der gesellschaftlichen 
Akzeptanz.  

Das Verdichtungspotenzial muss gebietsweise und im Einzelfall detail-

liert herausgeschält werden. Bevor mit der baulichen Verdichtung der 
Siedlungsgebiete begonnen werden kann, braucht es somit Vorstellun-
gen darüber, was unter Siedlungsqualität verstanden wird und welche 

Dichte in einem Quartier, bezogen auf die städtebaulichen Verände-
rungen und der vorhandenen Infrastruktur, verträglich ist.  

Durch Eingriffe in die baurechtliche Zonenordnung (Aufzonung, Um-

zonung, Gestaltungsplanung) können die Behörden das Nachverdich-
tungspotenzial auf geeigneten Arealen neu definieren oder erhöhen. 
Dabei werden städtebauliche Identität und höhere Aussenraumqualitä-

LEITSATZ 
Wald, Hecken, Bäume 

LEITSATZ  
Regionale Zusammenarbeit 

Definition  
Siedlungsentwicklung nach 
innen  
(ARP, 06/2019, gekürzt) 
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ten gefordert und das Mass des Potenzials auf die Kapazität der Infra-
struktur abgestimmt.  

Das Prinzip der inneren Verdichtung besteht darin, bei gleichbleibender 

Grundfläche des Areals oder der Parzelle das Nutzungsvolumen 
(Wohnfläche, Arbeitsplatzfläche) zu vergrössern um einerseits die Ein-
wohner-/Arbeitsplatzdichte zu erhöhen und andererseits den wachsen-

den Wohnflächenbedarf pro Einwohner abzudecken. Dies geschieht z. 
B. durch: Anbau, Aufstockung, Ergänzungsbau, Abbruch und Ersatz-

neu-bau, Umnutzungen.  

Das Gemeindegebiet von Selzach wurde nach funktional und formal 
logischen Einheiten (z.B. Topographie, Besiedlungsstruktur, Erschlies-
sung) in 17 Quartiere wie aus Abbildung 5 ersichtlich, eingeteilt. Auch 

berücksichtig wurden Gebäudetypologien und Gebäudealter (vgl. Ab-
bildung 6 und Abbildung 7): 

 
Abbildung 5 Quartiereinteilung (ssm, vgl. Beilage 14.1) 

  

Quartiereinteilung und  
Charakterisierung  
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Abbildung 6 Wohntypologie Einfamilienhaus - Mehrfamilienhaus  
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Abbildung 7 Gebäudealter 
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Tabelle 3 Strategie der Innenentwicklung und Verdichtungspotenzial 
(vgl. Beilage 14.1) 

 Veränderungs -

strategie  

Verdichtungs potenzial  

Dorf  Erhalten,  
Weiterentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist tief. Die W3-Zonen östlich und west-
lich an die Kernzone angrenzend sind richtig. Die W3-Zonen un-
terstreichen die Verdichtung hin zur Dorfstrasse. 

Bahnhof -
quartier  

Weiterentwickeln, 
Umstrukturieren, 
Neuentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist hoch, da es mehrere unternutze 
oder unbebaute Parzellen hat. Die unbebauten Parzellen sollen mit 
gezielten baulichen Massnahmen die Aufenthaltsqualität erhöhen 
und die Verdichtung im Bestand fördern.  

Länggasse Weiterentwickeln, 
Erneuern,  
Umstrukturieren 

Das Verdichtungspotenzial ist mittel. Der westliche Quartiersektor 
ist gegenüber einer Nachverdichtung nicht tolerant. Einem erhöh-
ten Wohnraumbedarf kann dort mit Anbauten entgegenkommen 
werden. Im östlichen Teil besteht die Möglichkeit zur Verdichtung 
(GB Nr. 1593 und 3152). 

Bangerten  Erhalten, Erneuern, 
Weiterentwickeln, 
Umstrukturieren 

Das Verdichtungspotenzial ist mittel. Es existieren einige freie 
Parzellen. Die Gebäude können durch Anbauten den heutigen 
Wohnflächenbedürfnissen angepasst werden. 

Schänzli-
Gänsbrüel  

Weiterentwickeln, 
Neuentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist hoch. Die Wohnzone verfügt über 
noch unbebaute Parzellen und die überbauten Parzellen weisen 
eine geringe Dichte auf.  

Moosbach  Erhalten, Erneuern, 
Neuentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist hoch. Auf der Arealfläche ist ein 
Viertel noch unbebaut. Ein möglicher Rückbau der älteren Gebäu-
de führt zu einer Neubeurteilung des Potenzials. 

Schildmatte  Erhalten Das Verdichtungspotenzial ist tief. Es handelt sich um eine dicht-
bebaute und introvertierte MFH-Siedlung. 

Hu-Hi-Chli-Wi  Erhalten, Erneuern Das Verdichtungspotenzial ist tief.  

Steinacker  Weiterentwickeln, 
Umstrukturieren, 
Neuentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist hoch. Östlich der Dorfstrasse liegt 
ein grösseres Areal, welches ein einfach zu erschliessendes Ver-
dichtungspotenzial aufweist. Entlang der Bellacherstrasse befindet 
sich eine grössere unbebaute Parzelle. 

Bäriswil  Erneuern,  
Weiterentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist mittel. Einzelne Parzellen haben 
einen niedrigen Ausbaugrad, v.a. am östlichen Siedlungsrand. Das 
Areal westlich der Bäriswilstrasse weist eine hohes Verdichtungs-
potenzial auf. 

Späret  Erneuern,  
Weiterentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist hoch. Das Quartier verfügt über 
noch unbebaute Baulücken und eine grosse unbebaute Parzelle. 
Einzelnen Parzellen weisen einen niedrigen Ausbaugrad auf. 

Moos  Erneuern,  
Umstrukturieren 

Das Verdichtungspotenzial ist tief.  

Haag Erhalten, Erneuern, 
Weiterentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist tief. 

Altreu Nord  Erneuern,  
Weiterentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist tief. 

Altreu Süd  Umstrukturieren Das Verdichtungspotenzial ist mittel. 

Industrie Ost  Weiterentwickeln Das Verdichtungspotenzial ist hoch. Vier unbebaute Parzellen. 

Industrie Süd  Erhalten,  
Weiterentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist hoch. Drei unbebaute Parzellen. 
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Tabelle 4  Empfehlungen und Potenziale (Auszug aus Beilage 14.1) 

 Empfehlung  Potenzial e 

Dorf  ÖBA weiterentwickeln 
 
 

Verkehrsberuhigende  
Massnahmen 
 
 
 
 

Dächern und Fassaden  
erhöht Beachtung schenken 

Die ÖBA weisst durch ihre zentrale Lage ein grosses Poten-
zial zur Weiterentwicklung auf. Der Dorfkern soll auf einen 
Strukturwandel reagieren können. 

Der Bereich Coop-Passionsspielhaus weist ein hohes Identi-
fikationspotenzial auf. Durch die richtigen baulichen Mass-
nahmen kann der in ost-west Richtung verbindende Cha-
rakter unterstützt werden. Durch verkehrsberuhigende 
Massnahmen kann das Potenzial des Passionspielhausplat-
zes als Dorfplatz weiter ausgeschöpft werden.  

Bei Um- und Neubauten soll auf Firstrichtung, Material der 
Dacheindeckung, Farbgebund und Vermeidung von Kom-
paktfassaden geachtet werden um die Quartierstruktur zu 
erhalten. 

Bahnhof -
quartier  

Ausscheiden einer Gewer-
bezone mit Wohnnutzung 
(GW3) 

Gestaltungsplanpflicht 

Diese Zone dient als Lärmbarriere. Zudem wird die Durch-
mischung der Hauptnutzungen begünstigt. 
 

Die grösseren, zusammenhängenden Areale weisen einfach 
zu erschliessende Verdichtungspotenziale auf. Aus diesem 
Grund ist das Einführen einer Gestaltungsplanpflicht sinn-
voll, um eine nachhaltige Qualitätskontrolle zu gewährleis-
ten. 

Länggasse Siedlungsrand korrigieren 
 

Erweiterung Gewerbezone 
mit Wohnnutzung 

Gestalten öffentlicher Plätze 

Die unbebaute Parzelle GB Nr. 4490 weist Potenzial auf 
den westlichen Siedlungsrand zu definieren. 

Diese Zone dient als Lärmbarriere und verbessert somit die 
Wohnqualität (GB Nr. 3776 und 3479). 

Öffentliche Plätze können durch Umgestaltung im Stras-
senraum oder im Bereich des Lochbaches gestaltet werden. 

Bangerten  Aufzonierung W3 
 

Baulücken im gleichen Ver-
bauungsmuster vervollstän-
digen 

W2 Zone 
 

Mischzone 

Der nördliche Abschnitt des Gänsbrüehlweg ist in gleicher 
Dichte und Typologie zu ergänzen. 

Westlich des Gänsbrühl- und Bündtenweges soll die Wohn-
struktur im Bestand erneuert und Baulücken im gleichen 
Bebauungsmuster vervollständigt werden. 

Prüfen, ob W2a und W2b zu einer W2 zusammengefasst 
werden können. 

Entlang der Bielstrasse soll eine Mischzone entstehen, 
wodurch die existierende Gewerbezone und Gewerbezone 
mit Wohnnutzung umstrukturiert wird.  

Schänzli-
Gänsbrüel  

Gestaltungsplanpflicht 
 
 

Zulassung von mehreren 
Wohneinheiten in Wohnzo-
ne 

Die ÖBA soll bezüglich des effektiven Flächenbedarfs ge-
prüft werden und mit einer Gestaltungsplanpflicht in eine 
andere Zone überführt werden. 

Dadurch kann Wohnraum für mehr Personen geschaffen 
werden mithilfe von Ersatz-/Anbauten. 

  



Gesamtrevision der Ortsplanung Selzach 50 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 004 

Moosbach  Neubeurteilung Moosstrasse 
 
 

Integration der älteren  
Gebäude 
 

Teilzonenplan/ Gestaltung-
plan 

Zonen- und Baureglement 

Die südlich der neuen EFH-Wohnsiedlung grösseren, freien 
Flächen sollen im Zusammenhang mit den alten Gebäuden 
an der Moosstrasse neu beurteilt werden. 

Die älteren Gebäude könnten in den bestehenden Gestal-
tungsplanperimeter aufgenommen werden. Dies ist zu 
prüfen. 

Rechtliche Sicherung der ortsbaulich verträglichen Volu-
metrien, Aussen- und Strassenräume. 

Aufzonungen und Anpassungen sind zu prüfen. 

Schildmatte  Typologie 
 

Aufwertung des Aussen-
raumes 

Die Typologie der Siedlungsstruktur soll erhalten bleiben 
und gleichermassen ergänzt werden.  

Eine Aufwertung des Aussenraumes hin zum Strassenraum 
soll überprüft werden. Dies ermöglicht eine bessere Anbin-
dung des Quartiers. 

Hu-Hi-Chli-Wi  Verzicht auf Bau von MFH 
 
 

Nachverdichtung 
 

Bei Neubauvorhaben soll darauf geachtet werden, dass die 
bestehende Volumetrie in ihrer Massstäblichkeit respektiert 
wird.  

An- und Ausbauten, kleinere Zubauten und Nachverdich-
tungen in Dachgeschossen. 

Steinacker  Weiterentwickeln des ge-
staltungspflichtigen Areals 

Zulassen von Gebäuden mit 
mehreren Wohneinheiten 
 

Ausbaugrad ausschöpfen 

Aussen- und Strassenraum/ 
Verkehrsregime 

Qualitätssichernde Mass-
nahmen 
 
 

Strassenraum als Verkehrs-
fläche 

Die Erweiterung dieses Areals bis hin zur Bielstrasse mit 
Integration der geschützten Bauten soll überprüft werden. 

Entlang des Steinackerwegs soll das Zulassen von Gebäu-
den mit mehreren Wohneinheiten im Zonen- und Baureg-
lement gefördert werden. 

Gemäss geltendem Zonenreglement. 

Inwertsetzung ist zu überprüfen. 
 

Die grössere freie Parzelle entlang der Bellacherstrasse 
verlangt aufgrund der aus ortsbaulicher Sicht prominenten 
Lage nach qualitätssichernden Massnahmen (Definition des 
Siedlungsrandes, Strassenraumes). 

Mit Gestaltungsmassnahmen (Vorgärten, Vorplätze und 
markanten Bäumen) kann eine Identität gefördert werden. 

Moos  Nutzungsänderung/ Einzo-
nung 
 

Anpassung an aktuelle 
Wohnbedürfnisse 
 
 

Zonenvorschriften Moos 

Landwirtschaftsbetriebe stehen am Ende des Nutzungszyk-
luses. Somit ist eine Nutzungsänderung und eine Einzo-
nung zu prüfen. 

Sowohl die landwirtschaftlich geprägten Bauten als auch 
die Wohnbauten sind im Bestand zu erneuern. Vergrösse-
rung der Wohnfläche durch Ausbauten im Dachgeschoss 
oder Anbauten. 

Diese sind zu überprüfen. 

Späret  Anbauten 
 

Erneuerung der Bauten 

Somit werden die Bedürfnisse nach mehr Wohnfläche 
gedeckt. 

Die Bauten sind zum Teil zu erneuern, dabei soll die Typo-
logie und Quartierstruktur erhalten bleiben. 
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Bäriswil  Anbauten 
 
 

Baulücken vervollständigen 

Ersatzbauten 

Aufwertung des Strassen-
raum 

Im nördlichen Teil der Bäriswilerstrasse können die Erhöh-
ten Wohnflächenbedürfnisse mit Anbauten gedeckt wer-
den. 

Diese sind im selben Bebauungsmuster zu ergänzen. 

Diese entstehen im südlichen Teil der Bäriswilstrasse.  

Der Strassenraum soll die Funktion eines Begegnungsrau-
mes übernehmen. Dies geschieht mit Gestaltungsmass-
nahmen wie Vorgärten, Vorplätzen und markanten Bäu-
men. 

Haag Erneuerungsbedürftige 
Bauten 

Ausbauten im Dachgeschoss 

Adäquate Arealentwicklung 
anstreben 

Typologie und Quartiers-
struktur erhalten  

Im nördlichen Teil sind die Bauten zum Teil erneuerungs-
bedürftig. 

Diese sind im nördlichen Teil punktuell möglich. 

Der mittlere Teil (Sägerei, Restaurant zur Säge) weist für 
den Weiler ein hohes Identifikationspotenzial auf.  

Der südliche Teil weist eine hohe räumliche Qualität auf. 

Altreu Nord  Bauten erneuern 
 

Vernetzung von Aussen-
raum mit Fuss- und Velo-
wegnetz 

Strassenraum für den Lang-
samverkehr aufwerten 

Die Bauten sind im Bestand zu erneuern und z.T. auf die 
aktuellen Wohnbedürfnisse auszurichten. 

Diese ist zu prüfen. 
 

Mit bewussten Gestaltungsmassnahmen (Vorgärten, Vor-
plätzen, markanten Bäumen) kann das Potenzial des Stras-
senraumes als Aufenthaltsort und Verkehrsfläche für den 
Langsamverkehr ausgeschöpft werden. 

Altreu Süd  Qualitätssichernde Verfah-
ren 

Baureglement anpassen 
 

Spezialzone Altreu gegen 
Osten erweitern 

W1 in W2 überführen 

Strassenraum für den Lang-
samverkehr aufwerten 

Für mögliche Neu-, Ersatz und grössere Umbauten. 
 

Die neuen EFH wirken ortsfremd und stören das Siedlungs-
bild. 

Im Bereich der Anlegestelle gegen Osten hin in Ufernähe 
prüfen. 

W1 ist zu prüfen und evtl. in W2 überzuführen. 

Die Vernetzung des Aussenraum, Fuss- und Velowegnetz 
ist zu prüfen und attraktiv zu gestalten. 

Industrie Ost  Optimierung der Zonen- 
und Baureglement 

Regelungen der Volumen-
grösse/ Bebauungsziffer 

hohe Arbeitsplatzdichte 
anstreben 
 

Mobilitätskonzepte einfor-
dern 

Dadurch kann zusätzliches Nutzungspotenzial ausge-
schöpft werden. 

Dies kann zusätzliche Nutzungsfläche generieren. 
 

Ansiedlung von Firmen mit hoher Arbeitsplatzdichte ist 
anzustreben. Zusätzliche Abstellplätze/ Lagerhallen sind zu 
vermeiden. 

Um die zusätzliche Verkehrsbelastung und den erhöhten 
Parkplatzbedarf zu optimieren. 
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um dem Anspruch an einen belebten Dorfplatz gerecht werden zu 
können. 

 

Diesen Hotspot in die laufende Ortsplanung miteinzubeziehen ist sinn-
voll. Die in der Siedlungs- und Quartieranalyse identifizierten Merkmale 

betreffend den Platz vor dem Passionsspielhaus weisen auf ein grosses 
Potenzial zur Aufwertung für einen attraktiven Dorfplatz hin.  
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Spezifische Massnahmen wie die Rekonstruktion der historisch beleg-
ten Allee sollen die Attraktivität der wichtigen Verbindung Bahnhof- 

Dorfzentrum unterstützen. Wenn möglich sollen Mischnutzungen 

(Dienstleistungen im EG, Wohnen im OG) gefördert werden. 

Diesen Hotspot in die laufende Ortsplanung miteinzubeziehen ist sinn-
voll. Die in der Siedlungs- und Quartieranalyse identifizierten Merkmale 

betreffend dem Gebiet Bahnhof können für eine Attraktivitätssteige-
rung sorgen. Eine zeitgemässe und einladende Gestaltung trägt zu 
einem positiven Bild des öffentlichen Verkehrs bei und kann dessen 

Nutzung ebenfalls verbessern.  

Bahnhofquartier -  
Bahnhofstrasse  
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Diesen Hotspot wird im Rahmen der laufenden Ortsplanung nicht wei-

terverfolgt (die Fläche wird zurzeit landwirtschaftliche genutzt), stellt 
gegebenenfalls aber ein Potenzial für eine langfristig e Siedlungsent-
wicklung im Rahmen einer nächsten Ortsplanungsrevision dar.  

  

Hu-Hi-Chli-Wi - Allmend  
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Diesen Hotspot wird im Rahmen der laufenden Ortsplanung nicht wei-
terverfolgt (es besteht zurzeit/kurz- bis mittelfristig kein Bedarf für eine 

entsprechende Wohnentwicklung), stellt gegebenenfalls aber ein Po-

tenzial für eine langfristig e Siedlungsentwicklung im Rahmen einer 
nächsten Ortsplanungsrevision dar.  

5.4 Oberstufenzentrum  BeLoSe 

Im Zusammenhang mit der Standortsuche für das Oberstufenzentrum 
im Schulkreis BeLoSe wurden diverse Standorte in Selzach geprüft und 
durch Dritte beurteilt. An dieser Stelle wird auf die Beilagen 14.2.2 

verwiesen.  

Das Vorhaben sowie die definitive Standortfestlegung wird zurzeit 
parallel zur OPR bzw. der OPR nachgelagert weiterbearbeitet; im Dialog 

mit den BeLoSe-Gemeinden. Im Rahmen der OPR erfolgen entspre-
chend keine planungsrechtlichen Festlegungen betreffend das Oberstu-
fenzentrum.  

Schänzli-Gänsbruel - öBA  
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6 Grundlagen  «Siedlung » 

Die folgenden Unterkapitel erläutern, in Ergänzung zu Kapitel 5 «Stra-
tegie der räumlichen Entwicklung» die für die vorliegende Revision der 

OP massgebenden inhaltlichen Grundlagen auf Gemeindeebene.  

6.1 Bauentwicklung seit letzte r Ortsplanungsrevision  

Seit der letzten OPR im Jahr 2001 hat folgende Bauentwicklung statt-

gefunden (Tabelle 5, vgl. auch Beilage 8 und Anhang I). Als Bauent-
wicklung gelten sämtliche Neubauten auf Parzellen, welche zum Zeit-
punkt der letzten OP noch nicht bebaut waren (inkl. pendente Mutati-

onen gemäss Amtlicher Vermessung, AV). Ersatzbauten sowie An- und 
Umbauten auf bereits bebauten Parzellen wurden hingegen nicht be-
rücksichtigt. 

 

Tabelle 5  Bauentwicklung 2000 �R Dezember 2025 

 a Wohn - 
zonen  

b Misch- 
zonen  

Arbeits - 
zonen  

Weitere  
Zonen 

Total  

bis 2000  46.86 ha  13.64 ha  13.39 ha  10.79 ha  84.68 ha 

2000 bis Dez 2025  13.69 ha  2.48 ha  5.37 ha  0.22 ha  21.76 ha 

Total   60.55 ha  16.12 ha  18.76 ha  11.01 ha  106.44 ha 
a W1, W2a, W2b, W3, Erhaltungszone Moos, Spezialzone Moosbächli 
b Kernzonen, Dorfzone Altreu, Spezialzone Rest. Grüner Aff, Spezialzone Rest. Grabachern, Weilerzone «Haag», 
Gewerbezone mit Wohnnutzung 

 

Tabelle 5 zeigt, dass in den letzten 25 Jahren insgesamt 21.76 ha an 

Bauland einer Überbauung zugeführt wurden. Dies sind im Durch-

schnitt pro Jahr rund 1 ha. Hiervon fallen rund 75 % auf die Wohn-, 
Misch- und Zentrumszonen (WMZ). In der Industriezone hat mit der 
Überbauung von rund 5.4 ha ebenfalls eine wesentliche bauliche Ent-

wicklung stattgefunden; in der reinen Gewerbezone wurden keine 
Flächen neu überbaut. 
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Abbildung 8 Bauentwicklung 2000 �R Dezember 2025, Teil Nord. Farbe 

entsprechend der Zonierung (vgl. Beilage 8) 
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Abbildung 9 Bauentwicklung 2000 �R Dezember 2025, Teil Süd. Farbe 

entsprechend der Zonierung (vgl. Beilage 8) 

6.2 Bebaute Bauzonen und Bevölkerungsdichte  

Auf der Basis anonymisierter Datengrundlagen der Einwohnerkontrolle 
Selzach (Stand Juni 2018) wurde die durchschnittliche Personendichte 

pro Bauzone errechnet und mit den kantonalen Werten des agglome-
rationsgeprägten Raumes verglichen (Tabelle 6, Anhang II). Ebenfalls 
wurden die Bevölkerungsdichten graphisch in einem Plan dargestellt 

(vgl. Beilage 14.3, Vergleich zu den SOLL-Dichten Kanton). 

  

Personendichte  
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Tabelle 6  Durchschnittliche Personendichte pro Bauzone in Selzach 

Bauzone IST  
2025 

*IST  
agglomerationsgeprägt  

*SOLL  
agglomerationsgeprägt  

Wohnzone, 1-geschossig W1 18 27 45 

Wohnzone, 2-geschossig W2a 26 36 55 

Wohnzone, 2-geschossig W2b 47 36 55 

Wohnzone, 3-geschossig W3 62 77 95 

Erhaltungszone Moos EZ-M 35 34 35 

Spezialzone Moosbächli SZ-M 4 34 35 

Kernzone alt K3a 38 34 35 

Kernzone neu K3 54 29 30 

Dorfzone Altreu DA 27 34 35 

Spezialzone Rest. Grüner Aff SZ-
R 

15 -  

Spezialzone Rest. Grabachern SZ-

R 

12 -  

Weilerzone "Haag" WZ 16 -  

Gewerbezone mit Wohnnutzung 35 12 15 

* Gemäss IST- und SOLL-Dichten Kt. Solothurn pro Handlungsraum und Zone 

 

 
Abbildung 10 Personendichte im Vergleich zur angestrebten SOLL-Dichte 

Kanton (vgl. Anhang II) und in Abhängigkeit zur Bauzone. 
rot: Dichte sehr gering, orange: gering, grün: Dichte gut 
(Auszüge aus Beilage 14.3) 
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Aus Tabelle 6 wird ersichtlich, dass die Gemeinde Selzach in den reinen 
Wohnzonen über eine unterdurchschnittliche Bevölkerungsdichte ver-
fügt (im Vergleich zu den übrigen Gemeinden im agglomerationsge-

prägten Raum des Kantons Solothurn). Einzig die Wohnzone W2b 
weist eine überdurchschnittliche Bevölkerungsdichte auf. Mit einem 
Anteil von knapp 60 % nimmt die Zone jedoch einen Grossteil der 

reinen Wohnzone ein. 

Vergleicht man die Dichtewerte mit den anzustrebenden SOLL-Dichten, 

wird das Nachverdichtungspotenzial einzelner Quartiere ersichtlich (vgl. 

Anhang II). Dieses Nachverdichtungspotenzial ist jedoch kritisch zu 
prüfen; die Quartierverträglichkeit und qualitätsvolle Entwicklung ste-
hen im Vordergrund. 

Bei den Mischzonen ist die Personendichte gesamthaft besser als der 
Durchschnitt aller agglomerationsgeprägten Gemeinden. 

Innerhalb der bebauten Bauzone sind Kapazitätsreserven bzw. Nach-

verdichtungspotenziale ausschliesslich auf unternutzten Parzellen bzw. 
Parzellenteilflächen vorhanden. Entsprechend ist neben der Personen-

dichte auch die bestehende, bauliche Dichte ein wesentlicher Indikator 

für ungenutzte Entwicklungspotenziale. Mit der Ermittlung und Dar-
stellung der tatsächlichen Überbauungsziffer bzw. des Ausbaugrads 
können unternutzte Parzellen innerhalb der bebauten Bauzone sichtbar 

gemacht werden. Dabei beschreibt der Ausbaugrad das Verhältnis 
zwischen der realisierten Geschossfläche und der unter geltendem 
Recht möglichen maximalen Geschossfläche wieder. 

Aus Abbildung 11 wird ersichtlich, dass diverse Gebiete im Siedlungs-
gebiet der Gemeinde Selzach baulich unternutzt und gegebenenfalls 
Nachverdichtungspotentiale aufweisen. Im Rahmen der OPR sind diese 

Nachverdichtungspotenziale zu prüfen und entsprechende Rahmenbe-
dingungen für eine Erhöhung der Dichte festzulegen; dabei steht aber 
nicht eine gesamthafte Nutzungsmaximierung im Vordergrund 

(«Giesskannenprinzip»), sondern viel mehr eine auf die Quartierverträg-
lichkeit abgestimmte Nachverdichtung (in Anlehnung an die Empfeh-
lungen gemäss Kapitel 5, insbesondere Tabelle 4). 

 

Bauliche Dichte  



Gesamtrevision der Ortsplanung Selzach 64 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 004 

 

 
Abbildung 11 oben: Bauliche Dichte mit der Überbauungsziffer pro Parzel-

le bzw. dem Ausbaugrad pro Zonenschild / unten: Darstel-
lung des Ausbaugrad pro Zonenschild (rote Schraffur: gerin-
ger Ausbaugrad, grüne Schraffur: hoher Ausbaugrad (Aus-
züge aus Beilage 14.4) 
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6.3 Baulandreserven und Verfügbarkeit  

Gemäss Kapitel S-1.1.17 des kant. Richtplans haben die Gemeinden 
die unbebauten WMZ zu überprüfen und Massnahmen für eine dichte 

und qualitativ hochwertige Bebauung zu ergreifen. Entsprechend wur-
den die noch nicht bebauten, rechtmässig eingezonten Bauparzellen 
ebenfalls erhoben (Tabelle 7, vgl. auch Beilage 9 und Anhang II).  

 

 
Abbildung 12 Unbebaute Bauzonen Dezember 2025, Teil Nord. Farbe 

entsprechend der Zonierung (vgl. Beilage 9) 
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Abbildung 13 Unbebaute Bauzonen Dezember 2025, Teil Süd. Farbe ent-

sprechend der Zonierung (vgl. Beilage 9) 

 

Tabelle 7  Unbebaute Bauzonen (Stand Dezember 2025) 

 a Wohn - 
zonen  

b Misch- 
zonen  

Arbeits - 
zonen  

Weitere  
Zonen 

Total  

Einzelparzellen  1.31 ha  1.07 ha  0.57 ha  0.00 ha  2.95 ha 

*Zusammenhängende 

Flächen 

 3.68 ha  0.30 ha  4.85 ha  1.82 ha  10.65 ha 

Total   4.99 ha  1.37 ha  5.42 ha  1.82 ha  13.60 ha 

* > 2'500 m 2 

a W1, W2a, W2b, W3, Erhaltungszone Moos, Spezialzone Moosbächli 
b Kernzonen, Dorfzone Altreu, Spezialzone Rest. Grüner Aff, Spezialzone Rest. Grabachern, Weilerzone «Haag», 
Gewerbezone mit Wohnnutzung 

 

Tabelle 7 zeigt auf, dass in Selzach 13.6 ha Bauzone nicht bebaut sind. 
Dabei sind rund die Hälfte der WMZ zugewiesen. 
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Abbildung 14 Verfügbarkeit der Baulandreserven gemäss Rückmeldung 

der Eigentümer/innen (Stand November 2018, in (hell)grün: 
erhältlich/verfügbar, in rot: nicht erhältlich/nicht verfügbar, 
in blau: keine Rückmeldung, in orange: kein Versand erfolgt) 

Im Rahmen der letzten OPR wurden insgesamt 23 Bauverpflichtungen 
abgeschlossen, davon 18 in der WMZ und fünf in der AZ. Zurzeit sind 

acht Bauverpflichtungen nicht erfüllt (keine Bebauung; vgl. Tabelle 9). 

 

Bauverpflichtungen 
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Tabelle 9 Parzellen mit nicht erfüllter Bauverpflichtung (Quelle Abbil-
dungen: Auszug InfoGIS, Stand Dezember 2025) 

Parzelle Zone  
rechtsgültig  

 

GB Nr. 2709 WMZ 

 

GB Nr. 2892 WMZ 

 

GB Nr. 3288 WMZ 
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GB Nr. 4490 WMZ 

 

GB Nr. 4565 WMZ 

 

GB Nr. 4572 WMZ 
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GB Nr. 3365 AZ 

 

GB Nr. 4167 AZ 

 
 
Die Bauverpflichtungen hat die Eigentümer*innen verpflichtet, das 
eingezonte Land innert 7 Jahren einer Überbauung zuzuführen. Ge-

mäss Vereinbarung gilt weiter: «Liegt bis zu dieser Frist kein Baugesuch 

vor (die Frist ist im 2006 / 2007 abgelaufen), legt der Gemeinderat die 
Umzonung in die Reservezone öffentlich auf und leitet das Umzo-

nungsverfahren ein. Sowohl die Eigentümer*innen als auch die Ge-
meinde Selzach akzeptiert in einem solchen Fall die entschädigungslose 
Umzonung.»  

Die Bauverpflichtungen haben grossmehrheitlich dazu geführt, dass die 
Parzellen ihrem Zonenzweck entsprechend überbaut wurden; die Ver-
pflichtungen haben sich entsprechend bewährt. Im Rahmen der lau-

fenden OPR ist zu prüfen, wie mit den nicht erfüllten Bauverpflichtun-
gen umzugehen ist bzw. für welche Parzellen eine Bauverpflichtung 

abgeschlossen werden muss.  

  














































































































































































































































































































































































